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§ 140 EisbG Entzug und Aussetzung
der Fahrerlaubnis

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Eine Fahrerlaubnis ist deren Inhaber mit Bescheid zu entziehen, wenn dieser die für die Ausstellung einer

Fahrerlaubnis erforderlichen Voraussetzungen auf Dauer nicht mehr erfüllt oder er die im § 139 angeführten

Nachweise nicht erbringt. In dem Bescheid ist zu verfügen, dass die entzogene Fahrerlaubnis der Behörde

abzuliefern ist.

2. (2)Ist es jedoch wahrscheinlich, dass der Inhaber einer Fahrerlaubnis die für deren Ausstellung erforderlichen

Voraussetzungen in einem absehbaren Zeitraum wiedererlangen wird, ist die Fahrerlaubnis bescheidmäßig

auszusetzen und zu verfügen, dass die Fahrerlaubnis der Behörde vorläufig abzuliefern ist. Die abgelieferte

Fahrerlaubnis ist dem Inhaber wieder zuzustellen, wenn dieser nachgewiesen hat, dass er die für die Ausstellung

einer Fahrerlaubnis notwendigen Voraussetzungen wieder erfüllt. Mit Zustellung der Fahrerlaubnis gilt deren

Aussetzung als aufgehoben.

3. (3)Der Inhaber einer Fahrerlaubnis, dem bekannt ist, dass er die für die Ausstellung einer Fahrerlaubnis

notwendigen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, ist verpflichtet, dies der Behörde und dem

Eisenbahnunternehmen, dem er angehört, anzuzeigen.
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